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1. Beschreibung des Eingriffsvorhabens und Aufgabenstellung 

Der Bebauungsplan ‚Schulstraße‘ in Fürth im Odenwald soll im Bereich Schulstraße / Erich-

Kästner-Straße geändert werden. Der Bebauungsplan stammt aus dem Jahr 1988 und wurde 

ohne begleitendes Artenschutzgutachten aufgestellt.  

Mit der Änderung des B-Plans können Eingriffe in Lebensräume von geschützten Arten verbun-

den sein. Im Rahmen des Artenschutzgutachtens wird untersucht, wie artenschutzrelevante 

besonders oder streng geschützte Arten von den geplanten Maßnahmen betroffen sein können 

und wie gegebenenfalls Störungen und Verluste dieser Arten vermieden oder minimiert werden 

können.  

BfL wurde im Mai 2021 von Gemeinde Fürth im Odenwald mit der Erstellung des Artenschutz-

gutachtens zu der Bebauungsplan-Änderung beauftragt. 

 

 

Abbildung 1 Geltungsbereich der Bebauungsplan-Änderung (im Mai 2021 von der Planungsgruppe  
  Darmstadt übermittelt) 
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2. Rechtliche Grundlagen und Methodik 

Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 

beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten wäh-

rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der 

Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,  

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 

aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

 

Die streng und besonders geschützten Arten sind in § 7 Abs. 2 Nr. 13 und Nr. 14 BNatSchG 

definiert. 

 

Für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft gelten gemäß § 44 Abs. 5 

BNatSchG die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG nur eingeschränkt: 

o so sind in diesen Fällen die Verbotstatbestände lediglich für die wild lebenden Tier- und 

Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie für die die europäischen Vogel-

arten und sonstige in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 2 BNatSchG aufgeführte 

Verantwortungsarten zu betrachten (die Verordnung liegt nicht vor).  

o Werden diese durch ein Vorhaben betroffen, liegt ein Verstoß gegen das Verbot des 

Absatzes 1 Nr. 3 nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder 

Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

weiterhin erfüllt wird. Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaß-

nahmen festgesetzt werden. Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IVb 

der FFH-Richtlinie aufgeführten Arten gilt dies entsprechend. 

o Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, sind diese ausschließlich im Rah-

men der Eingriffsregelung des § 15 BNatSchG zu behandeln. 

Gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG können die nach Landesrecht zuständigen Behörden von den 

Verboten des § 44 BNatSchG im Einzelfall Ausnahmen zulassen  

1. zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheblicher 

wirtschaftlicher Schäden, 

2. zum Schutz der heimischen Tier- und Pflanzenwelt, 

3. für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwecken 

dienende Maßnahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung, 

4. im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich der 

Verteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung oder der maßgeblich günstigen Aus-

wirkungen auf die Umwelt oder 
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5. aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließ-

lich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art. 

 

Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben sind 

und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert, soweit nicht 

Artikel 16 Abs. 1 der FFH-Richtlinie weitergehende Anforderungen enthält. Artikel 16 Abs. 3 der 

FFH-Richtlinie und Artikel 9 der Vogelschutzrichtlinie sind zu beachten. Danach darf eine Aus-

nahme nur erteilt werden, wenn für die Art weiterhin ein günstiger Erhaltungszustand besteht. 

Ist das nicht der Fall, kann eine Ausnahme nur erteilt werden, wenn hinreichend nachgewiesen 

ist, dass die Ausnahme den ungünstigen Erhaltungszustand nicht weiter verschlechtert und die 

Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes nicht behindern kann. 

 

Methodik der artenschutzrechtlichen Prüfung 

Die Vorgehensweise richtet sich nach dem aktuellen ‚Leitfaden für die artenschutzrechtliche 

Prüfung in Hessen‘ (Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbrau-

cherschutz 2015), wonach sich die folgenden Arbeitsschritte ergeben: 

 

o Bestandserfassung und Bestandsbeschreibung 

o Projektbeschreibung und Konfliktanalyse 

o Maßnahmenplanung und 

o ggf. Klärung der Ausnahmevoraussetzungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BfL Heuer & Döring    Änderung B-Plan ‚Schulstraße‘ Fürth - Artenschutzgutachten              6 

 

3. Beschreibung des Eingriffsbereichs 

3.1 Biotope 

Am 13. Mai 2021 erfolgte eine Begehung durch einen Biologen. Der Geltungsbereich liegt im 

Südosten der Ortslage Fürth innerhalb eines Wohngebietes. Der Änderungsbereich ist, mit 

Ausnahme der Flurstück 241, 249 und 250, mit Ein- bis Zweifamilienwohnhäusern bebaut. Das 

Flurstück 241 ist durch Bauarbeiten auf dem Flurstück 234 gestört. In Randbereichen des Flur-

stückes wächst eine Ruderal- und Brombeervegetation. Auf den Flurstücken 249 und 250 be-

findet sich eine dichte Grünlandvegetation. 

Aus nachfolgender Tabelle geht hervor, wie sich die Bestandsituation im Bereich dieser Grund-

stücke seit dem Jahr 2000 verändert hat. 

Flurstück 2000 2009 2015 2021 

234 Gehölzbewuchs 

mit Bäumen 

Gehölzbewuchs 

mit Bäumen 

kaum noch Gehölze Neubau Wohnhaus 

241 Gehölzbewuchs ruderale Vegetation, wahrscheinlich mit 

Brombeere 

gestört, Ruderal- und Brom-

beervegetation 

249 Gehölzbewuchs 

mit Bäumen 

Grünland Grünland 

250 Gehölzbewuchs Grünland Grünland 

Tabelle 1 Vegetationsentwicklung auf Flurstücken innerhalb des Änderungsbereichs zwischen den 
  Jahren 2000 und 2021 

 

 

Foto 1 Wohnbebauung innerhalb des Änderungsbereichs 
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Abbildung 2 Luftbild des Geltungsbereichs mit aktuellem Biotopbestand 

inzwischen 
bebaut 

durch 
Bauarbeiten 
gestört 

Grünland 
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Foto 2 Flurstück 241 – durch Bauarbeiten auf Flurstück 234 gestört 

 

 

Foto 3 Baustelle auf Flurstück 234 
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3.2 Fauna 

Als Grundlage für die Beurteilung der Wirkungen, die mit der Umsetzung der Planung auf die 

artenschutzrechtlich relevante Fauna verbunden sein können, dient eine Potenzialanalyse in 

Hinblick auf die Artengruppen Vögel, Fledermäuse und Reptilien. 

Dabei wird vom aktuellen Zustand ausgegangen. 

 

4. Wirkungen des Vorhabens 

Der Bebauungsplan ermöglicht eine Überbauung im Bereich noch nicht überbauter Flurstücke 

sowie Änderungen im Bereich der vorhandenen Bebauung. Damit verbundene mögliche 

Wirkfaktoren in Hinblick auf die artenschutzrechtlich relevante Fauna sind 

o Verlust von Brutbiotopen von Gehölzbrütern 

o Verlust von Brutbiotopen von Nischenbrütern in Gebäuden  

o Verlust von Fledermausquartieren in Gebäuden. 

 

Mit einem Vorkommen von nach Anhang IV der FFH-Richtlinie streng geschützten Reptilien 

wird nicht gerechnet. 

 

5. Bestimmung der prüfungsrelevanten Artengruppen 

Anhand der  Ortsbegehung im Mai 2021 sowie sonstiger vorliegender Informationen kann das 

Vorkommen von nach europäischem oder nationalem Recht streng geschützten Arten aus den 

Artengruppen 

o Flora 

o Amphibien 

o Fische 

o Insekten (einschl. Libellen) 

o Reptilien 

o Säugetiere mit Ausnahme der Fledermäuse 

o Spinnen und 

o Weichtiere 

mit großer Sicherheit ausgeschlossen werden.  

Streng geschützte Arten aus diesen Gruppen sind aufgrund ihrer Verbreitung und/oder ihrer 

Lebensraumansprüche nicht im Gebiet zu erwarten. Das in der artenschutzrechtlichen Prüfung 

zu betrachtende Artenspektrum umfasst daher die Arten(gruppen) bzw. Gilden 

o Fledermäuse 

o Gehölzbrüter 

o Nischenbrüter. 
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5.1 Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

Für die zu erwartenden Fledermäuse erfolgt eine Abfrage in einem Prüfbogen aus dem 

hessischen Leitfaden für artenschutzrechtliche Prüfungen (HMUELV 2015) am Beispiel der 

Zwergfledermaus. Die Art tritt verbreitet auf und steht stellvertretend für eventuelle weitere 

Fledermausarten, deren Vorkommen nicht ausgeschlossen werden kann. 

Allgemeine Angaben zur Art 

1.  Von dem Vorhaben betroffene  Art 

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus), stellvertretend für Fledermäuse  

2.  Schutzstatus und Gefährdungsstufe Rote Listen 

 FFH-RL- Anh. IV - Art     

 Europäische Vogelart     

Zwergfledermaus               Deutschland:  -    Hessen:  3 

 2  stark gefährdet / 3  gefährdet / V  Vorwarnliste / D  Datenlage unzureichend / G  Gefährdung anzunehmen  
Rote Liste Deutschland: Meinig et al. 2020 / Rote Liste Hessen: Kock & Kugelschafter 1996 
 

3.  Erhaltungszustand 

Bewertung nach Ampel-Schema 

  EU    D (kont. Region) Hessen 

Zwergfledermaus FV ↔ FV ↔ FV ↔ 

FV  guter Zustand   U 2 ungünstig / schlecht   U1  ungünstig / unzureichend   xx  es liegt keine Einschätzung vor  

Bestands-Trend: ↗ = sich verbessernd /  ↘ = sich verschlechternd / ↔ = stabil    Quellen: IUCN 2019, BfN 2021 

Als lokale Population der Zwergfledermaus ist im Sommer die Wochenstube anzusehen. In Gebäu-
den sind Koloniengrößen mit bis zu 250 Weibchen bekannt (Dietz et al. 2007). Die Wochenstuben 
sind im Grundsatz einfach gegeneinander abgrenzbar und werden von Simon & Dietz (2006) als 
Grundeinheit bei der Bewertung des Zustandes von Populationen angesehen.  

Die Zwergfledermaus wechselt häufig ihr Quartier. Nutzt eine Wochenstube mehrere Quartiere, so 
bezeichnet man die Gesamtheit der genutzten Quartiere als Quartierverbund. Im Regelfall ist dieser 
räumlich klar abgrenzbar (z.B. innerhalb einer kleinen Ortslage). Alle Individuen eines solchen Ver-
bundes sind demnach als Angehörige einer lokalen Population anzusehen. Neben den Wochenstu-
ben sind im Sommer die Männchenvorkommen und im Spätsommer Gruppen von Männchen und 
Weibchen in Paarungsquartieren als lokale Population anzusehen.  

Im Winter ziehen sich die Tiere einzeln oder in kleinen Gruppen in die Winterquartiere zurück. Da sich 
Tiere verschiedener Kolonien in einem Winterquartier versammeln können, entspricht die lokale Po-
pulation im Winter nicht mehr der sommerlichen lokalen Population. Die Abgrenzung der lokalen Po-
pulation im Winter bezieht sich punktuell auf das einzelne Winterquartier oder auf den Raum eng (et-
wa < 100 m) beieinander liegender Winterquartiere. Der Erhaltungszustand der lokalen Populationen 
kann nicht beurteilt werden. 

4.  Charakterisierung der betroffenen Art  
Angaben zur Art im Wesentlichen zitiert aus: BfN  2021, Dietz et al. 2007, Dietz & Simon 2006, LANUV 2010 

4.1 Lebensraumansprüche, Verhaltensweisen 

Zwergfledermäuse sind Gebäudefledermäuse, die in strukturreichen Landschaften, vor allem auch in 
Siedlungsbereichen als Kulturfolger vorkommen. Zur Jagd suchen Zwergfledermäuse ein breites 
Spektrum von überwiegend gehölzdurchsetzten Standorten auf. 

Sie besiedeln sowohl im Sommer als auch im Winter spaltenförmige Verstecke an Gebäuden. Dazu  
zählen  beispielsweise  Fassadenverkleidungen  aus  Holz  oder  Schiefer oder  kleine  Hohlräume  
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an  der  Dachtraufe und in Außenwänden. Sie sind auch in Nistkästen aus Holz oder Holzbeton zu 
finden.  

Jagdgebiete / Aktionsraum: Gewässer und gehölzreiche Gewässerufer, Waldränder, gehölzreiche 
Siedlungen, Wiesen und Weiden. Jagdreviere maximal 2 km vom Tagesquartier entfernt. 

Flugverhalten: Jagd im freien Luftraum in Vegetationsnähe, ausdauerndes Patrouillieren entlang von 
Gehölzen und Waldrändern, Streckenflüge strukturgebunden, Kollisionsrisiko an Straßen vorhanden. 

Wochenstubenquartiere sind zumeist enge Spaltenräume in und an Gebäuden, Quartiere in Fleder-
maus- und Vogelkästen, Baumhöhlen oder hinter loser Borke kommen selten vor und sind meist 
klein. Die Zwergfledermaus wechselt häufig ihr Quartier, die maximale bekannte Entfernung der ver-
schiedenen Quartiere zueinander beträgt bis zu 15 km. Die Männchen verbringen den Sommer meist 
einzeln und besetzen in dieser Zeit Paarungsquartiere und Paarungsterritorien. Die Tiere überwintern 
relativ frostexponiert,  oft  zunächst  in  Bruchstein- bzw.  Trockenmauern  und  erst  bei  zunehmen-
dem  Frost  wechseln  die Tiere in frostfreie Quartiere wie Keller oder Stollen.  

4.2 Verbreitung 

Die mit Abstand häufigste Art in Europa ist die Zwergfledermaus, die auch in Deutschland weit ver-
breitet ist und wohl flächendeckend  vorkommt.  Die  Zwergfledermaus  ist  auch  die  häufigste  Fle-
dermausart Hessens und wird bei praktisch allen fledermauskundlichen Untersuchungen nachgewie-
sen (Dietz & Simon 2006).  

Vorhabensbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potenziell  

Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich in den Gebäuden innerhalb des Änderungsbereichs Fleder-

mausquartiere befinden 

6.  Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der 
Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden?  ja  nein 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

Bei Umbaumaßnahmen können Fledermausquartiere betroffen sein. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?                    ja     nein 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs- 

Maßnahmen (CEF) gewahrt?  ja  nein 

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

(Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt) 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch  

vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

gewährleistet werden?  ja  nein 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung,  

Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.  ja  nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere  
(§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet wer-
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den?  ja  nein 
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein 

s. Tabelle 3 in Kapitel 6.1 

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaß- 

nahmen ein signifikant erhöhtes 

Verletzungs- oder Tötungsrisiko ?  ja  nein 

(Wenn JA – Verbotsauslösung !) 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, 
Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs- 
zeiten erheblich gestört werden?  ja  nein 

Baubedingt entstehen Störungen zeitlich befristet im Zuge von Rodungs-und Bauarbeiten vor allem 

durch Lärm, Bewegungen und Licht.  

Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population durch Störungen wird je-
doch nicht erwartet. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein 

c) Wird eine erhebliche Störung durch o.g. Maßnahmen  
 vollständig vermieden?  ja  nein 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 
 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforder-
lich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1  

Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja  nein 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose  

und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 
 

7. Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 

    § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

Entfällt 

8. Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt 
und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der  

 Population über den örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder  
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 Risikomanagement für die oben dargestellten Maßnahmen werden in den 
 Planunterlagen verbindlich festgelegt  

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1-  4 ein, so dass  

 keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit  
 Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  

  ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  

 mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 

 
 
 

5.2 Bestand und Betroffenheit der Europäischen Vogelarten nach Artikel 1 der Vogel-

schutzrichtlinie 

Für die zu erwartenden Vogelarten werden Angaben in der nachfolgenden ‚Tabelle zur 

Darstellung der Betroffenheit allgemein häufiger, besonders geschützter Vogelarten‘ (HMUELV 

2015) gemacht (Brutvögel und Nahrungsgäste). 

Bei den Nahrungsgästen wird von einer Nichtbetroffenheit im artenschutzrechtlichen Sinn 

ausgegangen.  

Artname Wiss. Name V §  S Bestand in 
HE* 

pot. betroffen 
nach § 44   

BNatSchG, Abs. 1 

Erläuterung zur  

Betroffenheit 

Hinweise auf Vermeidungs- / 

Kompensationsmaßnahmen    

im Rahmen der  

Eingriffsregelung Nr. 
11 

Nr. 
2 

Nr.  
32 

Amsel Turdus merula BV 

 

b I 545.000              
stabil 

x  x Verlust von Brutplät-
zen durch Rodung 
und / oder Abriss 

Bauzeitenbeschränkung: zeitli-
che Einschränkungen für Ro-
dung  

Bachstelze  Motacilla  alba NG b I 45.000-
55.000        
stabil 

     

Blaumeise  Parus caeruleus BV 

 

b I 348.000              
stabil 

x  x Verlust von Brutplät-
zen durch Rodung 
und / oder Abriss 

Bauzeitenbeschränkung: zeitli-
che Einschränkungen für Ro-
dung und Abriss 

Elster Pica pica NG b I 30. - 50.000          
stabil 

     

Garten-
grasmücke 

Sylvia borin BV 

  

b I 150.000          
stabil 

x  x Verlust von Brutplät-
zen durch Rodung 
und / oder Abriss 

Bauzeitenbeschränkung: zeitli-
che Einschränkungen für Ro-
dung  

Hausrot-
schwanz 

Phoenicurus 
ochruros 

BV 

 

b I 58.000 - 
73.000        
stabil 

x  x Verlust von Brutplät-
zen durch Rodung 
und / oder Abriss 

Bauzeitenbeschränkung: zeitli-
che Einschränkungen für Ro-
dung und Abriss 

                                                
1
 Verbotstatbestand im Regelfall nicht von Relevanz, da durch Bauzeitenregelung etc. eine Vermeidung möglich ist. 

2
 Verbotstatbestand trifft nur für regelmäßig genutzte Fortpflanzungsstätten zu 
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Artname Wiss. Name V §  S Bestand in 
HE* 

pot. betroffen 
nach § 44   

BNatSchG, Abs. 1 

Erläuterung zur  

Betroffenheit 

Hinweise auf Vermeidungs- / 

Kompensationsmaßnahmen    

im Rahmen der  

Eingriffsregelung Nr. 
11 

Nr. 
2 

Nr.  
32 

Kohlmeise Parus major BV 

 

b I 450.000         
stabil 

x  x Verlust von Brutplät-
zen durch Rodung 
und / oder Abriss 

Bauzeitenbeschränkung: zeitli-
che Einschränkungen für Ro-
dung und Abriss 

Mehlschwalbe Delichon urbi-
cum 

NG b I 40.000 – 
60.000 sich 
verbessernd 

     

Mönchs-
grasmücke 

Sylvia atricapilla BV 

 

b I 326.000 - 
384.000         

stabil 

x  x Verlust von Brutplät-
zen durch Rodung 
und / oder Abriss 

Bauzeitenbeschränkung: zeitli-
che Einschränkungen für Ro-
dung  

Rabenkrähe Corvus corone NG 

 

b I 150.000          
stabil 

     

Rauchschwalbe Hirundo rustica NG b I 30.000 – 
50.000 sich 
verschlech-

ternd 

     

Ringeltaube Columba 
palumbus 

NG 

 

b I 220.000          
stabil 

     

Rotkehlchen Erithacus rube-
cula 

BV 

 

b I 240.000          
stabil 

x  x Verlust von Brutplät-
zen durch Rodung 
und / oder Abriss 

Bauzeitenbeschränkung: zeitli-
che Einschränkungen für Ro-
dung  

Star Sturnus vulgaris BV 

 

b I 186.000 - 
243.000         
sich ver-
schlech-

ternd 

x  x Verlust von Brutplät-
zen durch Rodung 
und / oder Abriss 

Bauzeitenbeschränkung: zeitli-
che Einschränkungen für Ro-
dung und Abriss 

Straßentaube Columba livia f. 
domestica 

BV b III  x  x Verlust von Brutplät-
zen durch Rodung 
und / oder Abriss 

Bauzeitenbeschränkung: zeitli-
che Einschränkungen für Ro-
dung  

Tabelle 2 Betroffenheit allgemein häufiger, besonders geschützter Vogelarten  

  §   Schutzstatus nach § 7 BNatSchG 

b           besonders geschützte Art  

sg streng geschützte Art 

V  Vorkommen 

BV  Brutvogel (fett markiert) 

NG Nahrungsgast 

S Status der Art in Hessen 

I           regelmäßiger Brutvogel  

III Neozoen oder Gefangenschaftsflüchtlinge 

*   Die Zahlen basieren auf den ADEBAR-Zählungen 2004 – 2009, einzelne               

   Arten bis 2013 aktualisiert (Staatliche Vogelschutzwarte 2014) 

Als Brutvogelart mit ungünstigem/unzureichendem Erhaltungszustand kann der Haussperling in 

den Wohnhäusern brüten. Für diese Art wird ebenfalls ein Prüfbogen aus dem hessischen Leit-

faden für artenschutzrechtliche Prüfungen (HMUELV 2015) ausgefüllt. 
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Allgemeine Angaben zur Art 

1.  Von dem Vorhaben betroffene  Art 

Haussperling (Passer domesticus) 

2.  Schutzstatus und Gefährdungsstufe Rote Listen 

 
 FFH-RL- Anh. IV - Art     
 Europäische Vogelart     

Haussperling             Deutschland:  V   Hessen: V 

(2  stark gefährdet / 3  gefährdet / V  Vorwarnliste / D  Datenlage unzureichend / G  Gefährdung anzunehmen)   

Rote Liste der gefährdeten Vögel von Deutschland: Grüneberg et al. 2016 

Rote Liste der gefährdeten Vögel in Hessen: Werner et al. 2016 

3.  Erhaltungszustand 

Bewertung nach Ampel-Schema 

  EU    D (kont. Region) Hessen 

Haussperling xx xx U1 

FV   guter Zustand       U 2  ungünstig / schlecht   U1   ungünstig / unzureichend      xx    es liegt keine Einschätzung vor  

Bestands-Trend:  ↘ = sich verschlechternd  / ↔ = stabil       Quellen: BirdLife International 2019, VSW 2014 

Der Erhaltungszustand der Art in Hessen wird als ‚ungünstig / unzureichend‘ eingestuft. Trend: sich 
verschlechternd (Staatliche Vogelschutzwarte 2014). Die Art geht bundesweit seit 1990 ebenfalls 
leicht zurück (Sudfeldt et al. 2013). Der Erhaltungszustand der lokalen Populationen kann nicht beur-
teilt werden.  

In Europa kam es von 1980 bis 1995 zu einem Rückgang um 60 % mit anschließender Bestandsstabi-
lisierung. Derzeit wird der Bestand auf 63 – 130 Mio. Brutpaare geschätzt, die Art wird europaweit als 
nicht bedroht (least concern) eingestuft, ihr Erhaltungszustand aber als ungünstig eingeschätzt (Bird 
Life International 2019).  

Hauptursache für den Bestandsrückgang ist die Intensivierung der Landwirtschaft, ein nicht unwesent-
licher Faktor ist sicher auch der Rückgang der Kleintierhaltung. Der Verlust an nahrungsreichen Struk-
turen und Biotoptypen wie artenreichen Rainen und Wegrändern, Brachen und Ruderalflächen sowie 
extensiver bewirtschaftete Acker- und Grünlandflächen geht einher mit lokalem Brutplatzmangel. Die-
ser entsteht durch Umbau und Renovierung von Hofgebäuden und den Verlust geeigneter Höhlen-
bäume, insbesondere auf Streuobstwiesen. Der Haussperling ist eine der Indikatorarten (Siedlung) in 
der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung (BMU 2010). 

4.  Charakterisierung der betroffenen Art 
Angaben zur Art im Wesentlichen zitiert aus: Glutz von Blotzheim 2004, Bauer et al. 2005, Grüneberg et al. 2013, 
Südbeck et al. 2005 

4.1 Lebensraumansprüche, Verhaltensweisen 

Als Kulturfolger ist der Haussperling eng an die Wohnstätten des Menschen gebunden. Der 
Haussperling kommt bevorzugt im (ländlichen) Siedlungsbereich vor, aber auch in Stadtzentren, wo 
Grünanlagen mit niedriger Vegetation, Sträucher und Bäume sowie Nischen und Höhlen zum Brüten 
vorhanden sind. Maximale Dichten erreicht die Art in bäuerlich geprägten Dörfern mit lockerer Bebau-
ung und Tierhaltung.  

Die Hauptnahrung besteht (mit Ausnahme der Nestlingsnahrung: hier überwiegen  Insekten) aus Ge-
treide und Grassamen. Haussperlinge sind Standvögel. Das Nahrungsangebot muss ganzjährig zur 
Verfügung stehen, Engpässe können vor allem im Winter entstehen.  

Haussperlinge  brüten oft in Kolonien und führen ein geselliges Leben. Ihre Nester finden sich unter 
Dächern in Spalten und Nischen, aber  auch in Baumhöhlen und in Nistkästen. Die Brutperiode be-
ginnt ab Ende März, es gibt zwei bis vier Jahresbruten.  
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4.2 Verbreitung 

Der Haussperling ist in Mitteleuropa weit verbreitet. Für Deutschland wird der  Bestand auf 3,5 – 5,1 
Mio. BP geschätzt (Gedeon et al. 2014).  

Auch In Hessen ist der Haussperling flächendeckend verbreitet. Der Bestand der Art in Hessen wird 
auf 165.000 – 293.000 Reviere geschätzt (Staatliche Vogelschutzwarte 2014). 

Vorhabensbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potenziell  

6.  Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der 
Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

Von Umbaumaßnahmen kann der Haussperling betroffen sein. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?                     ja      nein 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs- 

Maßnahmen (CEF) gewahrt?   ja  nein 

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

(Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt) 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch  

vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  

gewährleistet werden?   ja   nein 

Es sind Ersatznistkästen anzubringen. 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung,  

Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere  
(§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet wer-
den?   ja   nein 
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

 
b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 

s. Tabelle 3 in Kapitel 6.1 

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaß- 

nahmen ein signifikant erhöhtes 

Verletzungs- oder Tötungsrisiko ?   ja   nein 

(Wenn JA – Verbotsauslösung !) 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
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a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, 
Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs- 
zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 

Baubedingt entstehen Störungen zeitlich befristet im Zuge von Rodungs-, Abriss- und Bauarbeiten 

vor allem durch Lärm, Bewegungen und Licht.  

Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population durch Störungen wird jedoch 
nicht erwartet. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen  möglich?   ja   nein 

c) Wird eine erhebliche Störung durch o.g. Maßnahmen  
 vollständig vermieden?   ja   nein 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforder-
lich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1  

Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose  

und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

7. Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 
    § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

Entfällt 

8. Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunter-
lagen dargestellt und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der  
 Population über den örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder  
 Risikomanagement für die oben dargestellten Maßnahmen werden in den 
 Planunterlagen verbindlich festgelegt  

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maß-
nahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass  
 keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit  
 Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  
  ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  
 mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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6. Maßnahmen zur Vermeidung und Maßnahmen zur Sicherung der 
 kontinuierlichen ökologischen Funktionalität 

6.1 Maßnahmen zur Vermeidung 

Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung müssen durchgeführt werden, um Störungen, Tötun-

gen und / oder Schädigungen von  Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und von euro-

päischen Vogelarten i.S.v. Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie zu vermeiden oder zu mindern. Die 

Ermittlung der Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG erfolgt unter Be-

rücksichtigung dieser Vorkehrungen. 

Nr. Art der Maßnahme Artbezug 

V 1 Gehölzrodungen sind nur in der Zeit vom 01. Oktober bis 29. Februar zulässig 
(§ 39 Abs. 5 BNatSchG). 

Vögel 

V 2 Umbau- und Abrissmaßnahmen werden in der Zeit zwischen dem 01. Oktober 
und dem 29. Februar begonnen. 

Vögel  

Fledermäuse 

V 3 Die ausführenden Baufirmen sind vor Beginn der Bauarbeiten über das Vor-
kommen von streng geschützten Tierarten zu informieren. 

Es ist darauf hinzuwirken, dass Funde von streng geschützten Tierarten unver-
züglich der Unteren Naturschutzbehörde gemeldet werden. 

Vögel 

Säugetiere 

Tabelle 3 Maßnahmen zur Vermeidung von Störungen, Tötungen und / oder Schädigungen von  
  Tierarten des Anhangs IV der FFH-RL und von europäischen Vogelarten 

 

 

6.2 Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität 

Eine Durchführung vorgezogener Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen 

Funktionalität (CEF-Maßnahmen) wird nicht erforderlich. 
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7. Zusammenfassung 

Der Bebauungsplan ‚Schulstraße‘ in Fürth im Odenwald soll im Bereich Schulstraße / Erich-

Kästner-Straße geändert werden. Der Bebauungsplan stammt aus dem Jahr 1988 und wurde 

ohne begleitendes Artenschutzgutachten aufgestellt.  

Am 13. Mai 2021 erfolgte eine Begehung durch einen Biologen. Der Geltungsbereich liegt im 

Südosten der Ortslage Fürth innerhalb eines Wohngebietes. Der Änderungsbereich ist, mit 

Ausnahme der Flurstück 241, 249 und 250, mit Ein- bis Zweifamilienwohnhäusern bebaut. Das 

Flurstück 241 ist durch Bauarbeiten auf dem Flurstück 234 gestört. In Randbereichen des Flur-

stückes wächst eine Ruderal- und Brombeervegetation. Auf den Flurstücken 249 und 250 be-

findet sich eine dichte Grünlandvegetation. 

Als Grundlage für die Beurteilung der Wirkungen, die mit der Umsetzung der Planung auf die 

artenschutzrechtlich relevante Fauna verbunden sein können, dient eine Potenzialanalyse in 

Hinblick auf die Artengruppen Vögel, Fledermäuse und Reptilien. Dabei wird vom aktuellen 

Zustand ausgegangen. 

Der Bebauungsplan ermöglicht eine Überbauung im Bereich noch nicht überbauter Flurstücke 

sowie Änderungen im Bereich der vorhandenen Bebauung. Damit verbundene mögliche 

Wirkfaktoren in Hinblick auf die artenschutzrechtlich relevante Fauna sind 

o Verlust von Brutbiotopen von Gehölzbrütern 

o Verlust von Brutbiotopen von Nischenbrütern in Gebäuden  

o Verlust von Fledermausquartieren in Gebäuden. 

 

Für die zu erwartenden Fledermäuse erfolgt eine Abfrage in einem Prüfbogen aus dem hessi-

schen Leitfaden für artenschutzrechtliche Prüfungen am Beispiel der Zwergfledermaus. Für die 

zu erwartenden Vogelarten werden Angaben in der ‚Tabelle zur Darstellung der Betroffenheit 

allgemein häufiger, besonders geschützter Vogelarten‘ gemacht. Als Brutvogelart mit ungünsti-

gem/unzureichendem Erhaltungszustand kann der Haussperling in den Wohnhäusern brüten. 

Für diese Art wird ebenfalls ein Prüfbogen aus dem hessischen Leitfaden für artenschutzrechtli-

che Prüfungen ausgefüllt. Ergebnis der Artenschutzrechtlichen Prüfung ist, dass unter Beach-

tung der in Kapitel 6.1 genannten Vermeidungsmaßnahmen keiner der Verbotstatbestände ein-

tritt. Eine Durchführung vorgezogener Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologi-

schen Funktionalität (CEF-Maßnahmen) wird nicht erforderlich. 

Aufgestellt 

Wiesbaden, den 17. Mai 2021 

 

BfL Heuer & Döring 
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